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 Veröffentlicht am 17.02.2022

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

17.02.2022

Norm

B-VG Art130 Abs1 Z2

WaffG 1996 §13

Rechtssatz

Wird nach der Einbringung einer Maßnahmenbeschwerde die vorläu8ge Beschlagnahme nachträglich durch einen

Beschlagnahmebescheid bestätigt, tritt Gegenstandslosigkeit der Maßnahmenbeschwerde ein und das Verfahren ist

einzustellen.

Schlagworte
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